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I. Planungsrechtliche Festsetzungen 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)  

 1.1 Nähere Bestimmung der zulässigen Nutzung (§ 1 Abs. 4-10 BauNVO) 

In dem Kerngebiet MK sind Einkaufszentren, großflächige Einzelhandelsbetriebe und sonstige 
großflächige Handelsbetriebe i. S. v. § 11 Abs. 3 BauNVO nicht zulässig (§ 1 Abs. 5 und 9 BauNVO). 

In dem Kerngebiet MK sind Einzelhandelsbetriebe mit folgenden zentrenrelevanten Kernsortimenten der 
„Essener Liste" nicht zulässig (§ 1 Abs. 5 und 9 BauNVO): 

- (Schnitt-) Blumen 
- Bekleidung / Lederwaren / Schuhe 
- Bücher 
- Drogerie, Kosmetik (Drogeriewaren, Parfümerie- und Kosmetikartikel; Wasch- und Putzmittel) 
- Foto / Video / Optik / Akustik 
- Geschenkartikel 
- Glas, Porzellan, Keramik 
- Haushaltwaren, Elektrokleingeräte 
- Haus- und Heimtextilien (Haus-, Heimtextilien, Stoffe; Kurzwaren, Handarbeiten, Wolle; Gardinen und 

Zubehör) 
- Kunstgewerbe / Bilder 
- Medien (Unterhaltungselektronik; Tonträger; Computer und Kommunikationselektronik) 
- Musikalienhandel  
- Nahrungs- und Genussmittel 
- Nähmaschinen 
- Papier / Schreibwaren / Büroorganisation 
- Pharmazeutika, Reformwaren 
- Sanitätswaren 
- Spielwaren, Bastelartikel 
- Sport- und Freizeitartikel (einschließlich Sportgeräte, Campingartikel, Fahrräder und Zubehör) 
- Tiere und Tiernahrung, Zooartikel 
- Uhren / Schmuck 
- Waffen, Jagdbedarf  
- Zeitungen, Zeitschriften. 

In dem Kerngebiet MK sind Wettbüros, Spielhallen, Imbissbetriebe, Sexshops und -kinos, Peepshows, 
Stripteaseshows, Eroscenter sowie Dirnenunterkünfte nicht zulässig (§ 1 Abs. 5 und 9 BauNVO). 

In dem Kerngebiet MK sind Tankstellen nicht zulässig (§ 1 Abs. 5 und 6 BauNVO). 

In dem Kerngebiet MK sind Einzelhandelsbetriebe und Teile von Einzelhandelsbetrieben ausgenommen 
im Erdgeschoss unzulässig (§ 1 Abs. 7 BauNVO). 

1.2 Wohnungen im Kerngebiet (§ 7 BauNVO) 

In dem Kerngebiet MK sind sonstige Wohnungen oberhalb des Erdgeschosses allgemein zulässig           
(§ 7 Abs. 2 Nr. 7 BauNVO). 
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2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)  

  2.1 Anrechnung von Stellplätzen, Garagen und Gemeinschaftsanlagen (§21 a Abs. 5 BauNVO)   

 In dem Kerngebiet MK ist die zulässige Geschossfläche um die Fläche notwendiger Garagen, 
die unter der Geländeoberfläche hergestellt werden, zu erhöhen. Die Fläche der 
unterirdischen Garage ist nach ihren Außenmaßen zu ermitteln. 

3. Natur und Landschaft  

3.1 Bäume, Sträucher und sonstige Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und/oder b BauGB) 

In dem Kerngebiet MK sind in den festgesetzten Pflanzflächen standortgerechte Bäume und 
Sträucher in einem Pflanzverband von 1,5 m x 1,5 m anzupflanzen; dabei ist mindestens pro 
Grundstück je angefangene 200 m2 Pflanzfläche ein Baum 1. Ordnung (Bäume mit einer Endhöhe 
größer 20 m), in der Pflanzgüte von mindestens Stammumfang 18-20 cm, anzupflanzen; 
Sträucher sind in der Pflanzgüte von mindestens Höhe 60-100 cm anzupflanzen. Dort, wo eine 
entsprechende Bepflanzung mit Bäumen und Sträuchern vorhanden ist, ist eine Anpflanzung 
nicht erforderlich. Diese An- und Bepflanzungen sind dauerhaft zu erhalten; ausfallende Bäume 
und Sträucher sind entsprechend nachzupflanzen. 

Auf privaten Pkw-Stellplatzanlagen ist pro 5 Stellplätzen ein standortgerechter, mindestens 
mittelkroniger Laubbaum, in der Pflanzgüte von mindestens Stammumfang 18-20 cm, anzupflanzen; die 
Bäume sind über die Stellplatzanlage verteilt anzupflanzen; die Baumbeete müssen mindestens  
1,5 m x 1,5 m groß und begrünt sein, sie sind mit einem Anfahrschutz zu versehen. Diese Anpflanzungen 
sind dauerhaft zu erhalten; ausfallende Bäume sind entsprechend nachzupflanzen. 

 Begrünung von Flachdächern: 
 Dachflächen mit einer max. Neigung von bis zu 15° sind mindestens extensiv zu begrünen. Die 

Mindeststärke der Drän-, Filter- und Vegetationstragschicht beträgt 6 cm. Die Begrünung ist dauerhaft 
zu erhalten. Davon ausgenommen sind Dachflächenbereiche bis zu 30 % der Dachfläche, die für Anlagen 
zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen, für erforderliche haustechnische Einrichtungen, Tageslicht-
Beleuchtungselemente oder für Dachterrassen genutzt werden. Die Begrünungspflicht entsteht, wenn 
durch baugenehmigungspflichtige Maßnahmen Dachflächen im o. g. Sinne neu geschaffen werden. 

 Ausnahmen von der Dachbegrünungspflicht können zugelassen werden, wenn die Anforderungen nur 
mit einem unverhältnismäßigen wirtschaftlichen Mehraufwand erfüllt werden können. Hierunter fallen 
zum Beispiel Hallen als Gebäude mit einem überwiegend nicht weiter unterteilten Innenraum, bei denen 
aufgrund ihrer Leichtbauweise (z.B. Trapezblech) eine Dachbegrünung wegen der statischen Mehrlast 
wirtschaftlich unzumutbar ist. 

 Begrünung von Tiefgaragen: 
Die nicht überbauten Decken von Tiefgaragen sind intensiv zu begrünen, soweit sie nicht für eine 
andere zulässige Verwendung benötigt werden. Die Mindeststärke der Drän-, Filter- und 
Vegetationstragschicht beträgt 35 cm. Die Begrünung ist dauerhaft zu erhalten. 

4. Immissionsschutz  

4.1 Bauliche und sonstige Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen                     
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Zum Schutz vor Verkehrslärm sind passive Lärmschutzmaßnahmen an den mit                                    
gekennzeichneten Gebäudeseiten erforderlich. 
Sofern nicht durch Grundrissanordnung und Fassadengestaltung sowie durch Baukörperstellung die 
erforderliche Pegelminderung erreicht wird, muss die Luftschalldämmung von Außenbauteilen 
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mindestens die Anforderungen des jeweiligen Lärmpegelbereiches (siehe römische Zahlen, die im 
Bebauungsplan enthalten sind) der DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau - erfüllen. 
 

 Das jeweilige Schalldämmmaß beträgt: 
 
 Lärmpegelbereich Schalldämmmaß für Schalldämmmaß für Büroräume 

Aufenthaltsräume in Wohnungen u.ä. dB(A) 
u.ä. dB(A) 

             Ill                     35                                 30 
             IV                     40                                 35 
             V                     45                                 40 
 

In den Lärmpegelbereichen III, IV und V sind im Zusammenhang mit Fenstern von Schlafräumen 
schallgedämmte Lüftungssysteme festgesetzt, die die Gesamtschalldämmung der Außenfassade nicht 
verschlechtern. Alternativ dazu kann die Lüftung von Schlafräumen über lärmabgewandte bzw. 
zusätzlich abgeschirmte Fassadenseiten ermöglicht werden. 
 
 

II. Kennzeichnung (§ 9 Abs. 5 BauGB) 

1. Flächen, unter denen der Bergbau umgegangen ist 
Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes liegt im Einwirkungsbereich ehemaligen 
Oberflächennahen Bergbaus. In den durch Signatur gekennzeichneten Flächen ist nicht 
auszuschließen, dass Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen erforderlich werden. Im Rahmen von 
Baugenehmigungs- bzw. Freistellungsverfahren ist ein bergschadenstechnischer 
Standsicherungsnachweis zu erstellen. 

 
 

III. Hinweise 
 

1. Gutachten und sonstige relevanten Unterlagen  
Folgende Gutachten liegen dem Bebauungsplan zugrunde: 

- Schalltechnische Untersuchung, Amt für Stadtplanung und Bauordnung, September 2008 
- Gutachten zur Gefährdungsabschätzung Hachestraße / Hollestraße / Hauptbahnhof, 

Umweltkonzepte Ruhr GmbH, April 1995 
- Risikoabschätzung für das Bebauungsplangebiet 13/08 „Steeler Straße / Hollestraße (ehem. VHS)“, 

DMT, Bergbau Service, Essen, Februar 2009 

Die Gutachten sowie sämtliche bei der Planaufstellung angewandte Richtlinien, Verordnungen, 
Satzungen, Erlasse, technische Anleitungen und Vorschriften (z.B. TA Lärm etc.) usw. können beim Amt 
für Stadtplanung und Bauordnung eingesehen werden. 

2. Satzungen der Stadt Essen  
Für den Schutz des Baumbestandes im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes gilt die Satzung zum 
Schutze des Baumbestandes der Stadt Essen (Baumschutzsatzung) vom 06.07.2001 (Amtsblatt der 
Stadt Essen, Nr. 28, S. 227), geändert durch die Satzung vom 06.10.2005 (Amtsblatt der Stadt Essen 
Nr. 41, S. 318). 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes gilt die Satzung der Stadt Essen über die Lage, Größe, 
Beschaffenheit, Ausstattung und Unterhaltung von Spielflächen für Kleinkinder vom 30.09.1997 
(Amtsblatt der Stadt Essen Nr. 41 vom 10.10.1997). 
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3. Umgang mit Bodendenkmälern  

Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte Bodenfunde / -denkmäler entdeckt 
werden. Diese sind unverzüglich der Stadt Essen (Untere Denkmalbehörde) anzuzeigen. 

4. Altlastenverdachtsflächen  
Die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes durch Signatur dargestellten Flächen sind im Kataster 
über Altstandorte und Altablagerungen der Stadt Essen unter der Katasternummer 02/3.01 Walzwerk 
Schulz und Knaudt erfasst. Im Rahmen nachgeschalteter Genehmigungsverfahren ist mit Auflagen und 
Nebenbestimmungen (z.B. gutachterliche Begleitung, Bodenaustausch/-auftrag) zur 
Altlastenproblematik zu rechnen. 

5. Abfallrechtliche Bestimmungen  
Die Entsorgung von gefährlichen Abfällen ist ordnungsgemäß durchzuführen und hat nach Maßgabe der 
abfallrechtlichen Bestimmungen zu erfolgen (z.B. Fertigung von Entsorgungsnachweisen). 
Die erfolgte Verwertung bzw. Beseitigung ist der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde im Umweltamt der 
Stadt Essen durch Vorlage entsprechender Belege (z.B. Kopien von Übernahmescheinen, Begleitscheinen) 
unter Angabe des Aktenzeichens nachzuweisen. 
Anfallender schadstofffreier Bodenaushub / Bauschutt ist zu verwerten. Die Ablagerung von 
unbelastetem Bodenaushub / Bauschutt auf Deponien ist untersagt. 

6. Kampfmittel  
Die Luftbildauswertung ergab Hinweise auf das Vorhandensein von Kampfmitteln. Aus diesem Grund sind 
Erdarbeiten mit entsprechender Vorsicht auszuführen. Vor Beginn der Bauarbeiten sind die durch Signatur 
dargestellten, vermuteten Bombenblindgänger-Einschlagstellen durch den Kampfmittelräumdienst zu 
überprüfen. Hierzu ist frühzeitig Kontakt mit dem Ordnungsamt der Stadt Essen, Abteilung 
Gefahrenabwehr und Gewerbeangelegenheiten, aufzunehmen. 

7. Erdwärme  
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt über dem auf Erdwärme erteilten Erlaubnisfeld MlRI. 
Vor Errichtung von neuen Bauvorhaben ist eine Sicherungsanfrage an den zuständigen 
Bergwerkseigentümer zu richten. 


